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Sehr geehrte Damen und Herren,
mit PT-Vertrag vom ……… habe ich Sie mit der Wahrnehmung von Projektträgeraufgaben beauftragt. Zuständige Organisationseinheit bei Ihnen ist der Projektträger / die mit der Wahrnehmung von Projektträgeraufgaben betraute Arbeitseinheit ……. .
I. Unter Bezugnahme auf § 14 des PT-Vertrages verleihe ich der … nach § 44 Abs. 4 Bundeshaushaltsordnung (BHO) für die Programmbereiche/Aufgabengebiete
· Förderrichtlinie „Regionale Transformations-Netzwerke und Transformations-Hubs zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Automobil- und Zulieferindustrie
· Förderbekanntmachung „Transformationsstrategien für Regionen der Fahrzeug- und Zulieferindustrie“
· Förderbekanntmachung „Aufbau und Umsetzung von Transformations-Hubs zur Unterstützung von Transformationsprozessen in Wertschöpfungsketten der Automobilindustrie“
· Weitere Verbundvorhaben, die in der Vertragslaufzeit des PT-Vertrags aus dem Haushaltstitel 0901 68611 (Zukunftsfonds Automobilindustrie) finanziert werden und außerhalb der o.g. Förderrichtlinie und Förderbekanntmachungen gefördert werden
aus dem PT-Vertrag die Befugnis, als Treuhänder des Bundes in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts Zuwendungen zu gewähren (Beleihung). 
II. Von den durch diesen Bescheid übertragenen Befugnissen darf erst Gebrauch gemacht werden, nachdem das BMWE den Zugang der schriftlichen Zustimmung der … zum Inhalt des Bescheides bestätigt hat.[footnoteRef:1] [1:  Bitte die Anlage zu diesem Beleihungsbescheid ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden.] 

Die Beleihung erfolgt nach Maßgabe folgender Bestimmungen:
Nr. 1	Die / Der … bewilligt die Bundesmittel in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts.
Die Beleihung schließt die Befugnis ein, Zuwendungen i.S.d. § 23 BHO durch Verwaltungsakte im eigenen Namen zu bewilligen, Verwaltungsakte zu ändern, zurückzunehmen oder zu widerrufen, Zuwendungen zurückzufordern und Anträge abzulehnen. 
Nr. 2	Widerrufs-, Rücknahme-, Feststellungs- und Leistungsbescheide sowie Maßnahmen der Zwangsvollstreckung sind dem BMWE vor Abgang zur Kenntnis vorzulegen. Über Widersprüche gegen Verwaltungsakte, die die/der … aufgrund der ihm/ihr übertragenen Befugnisse erlassen hat, entscheidet diese/dieser selbst.
Nr. 3 	Die/Der … ist befugt im Rahmen der Beleihung im eigenen Namen für Rechnungen des Bundes (treuhänderisch) nach Maßgabe von § 13 des PT-Vertrages sowie den einschlägigen Richtlinien und Vorgaben Bundesmittel auf dem Gebiet der Zuwendung zu verwalten (§ 44 Abs. 3 BHO).
Nr. 4 	Die Leitung des beliehenen Projektträgers[footnoteRef:2] nimmt die Aufgaben des Haushaltsverantwortlichen beim Vollzug der Projektförderung wahr. Die Zuständigkeiten und Pflichten des Haushaltsverantwortlichen sind analog zu denen des Beauftragten für den Haushalt gem. BHO. Diese Aufgabe kann auf einen unmittelbar unterstellten und dem BMWE zu benennenden Bediensteten übertragen werden. Es muss sichergestellt werden, dass alle Bewilligungsvorgänge eine qualitätssichernde Endkontrolle durchlaufen.  [2:  Sofern keine selbstständige Organisationseinheit gebildet wurde, bezeichnet „Projektträger“ die mit der Wahrnehmung der Projektträgeraufgaben betraute Arbeitseinheit des Auftragnehmers.] 

Nr. 5	Die/Der … stellt sicher, dass die/der …, den Bund oder sein Beauftragter berechtigt sind, die Verwendung der Mittel bei Zuwendungsempfänger zu überprüfen, ferner weist sie / er auf die gesetzlichen Prüfungsrechte des Bundesrechnungshofes (§ 91 BHO) hin.
Nr. 6	Die/Der … ist nicht berechtigt zum Erlass von allgemeinen Bestimmungen (z.B. allgemeine Nebenbestimmungen oder Förderrichtlinien). Beabsichtigt die/der …, im Einzelfall von diesen abzuweichen, bedarf dies der vorherigen Zustimmung des BMWE.
Nr. 7	Vertragsveränderungen, Vergleiche, Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse gem. §§ 58 und 59 BHO erfolgen durch das BMWE. Die/Der … stellt dem BMWE alle für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung und unterbreitet einen Entscheidungsvorschlag.
Nr. 8	Die/Der … ist verpflichtet, dem BMWE unverzüglich mitzuteilen, wenn 
· sich bei der Ausübung der übertragenen Befugnisse Zweifelsfragen oder Schwierigkeiten ergeben,
· sie/er die Zahlungen einstellt oder ein Insolvenzverfahren gegen sie/ihn beantragt oder eröffnet wird.
Nr. 9	Die/Der … untersteht im Rahmen der Beleihung der Rechts- und Fachaufsicht des BMWE. Die/Der … wird bei der Ausübung der Rechte und Pflichten aufgrund dieses Bescheides ergänzende Einzelanweisungen des Bundes beachten. Das BMWE behält sich vor, in besonders gelagerten Einzelfällen Förderentscheidungen selbst zu treffen oder Vorhaben an sich zu ziehen (Selbsteintrittsrecht).
Nr. 10	Die/Der … legt dem BMWE bis zum … einen Erfahrungsbericht in …-Schriftform vor.	Comment by Kreie, Annika, Z-HA: Schriftform oder andere Option	Comment by Stiller, Karin, IVA6: Wir schlagen Textform vor.
Nr. 11	Es bleibt vorbehalten, diesen Bescheid jederzeit vollständig oder teilweise zu widerrufen (VV Nr. 20.2.8 zu § 44 BHO).
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden beim Verwaltungsgericht Berlin, Kirchenstraße 7, 10557 Berlin-Moabit. 

Mit freundlichen Grüßen

Berlin, den ____________
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
im Auftrag



________________________________


Hinweise zu Nr. 3 des Bescheides
Die für das durchzuführende Programm oder für Programmteile erlassene Richtlinien oder sonstige Vorgaben werden in Nr. 3 zum Bestandteil des Bescheides erklärt.
Darüber hinaus werden – soweit erforderlich – insbesondere folgende Regelungen getroffen:
1. Die Übertragung der Verwaltung unter Angabe von Art und Umfang der einzelnen wahrzunehmenden Aufgaben,
2. Weisungsbefugnis und Einwilligungsvorbehalt des Bundes,
3. Umfang der Mitteilungspflichten,
4. der Zuwendungszweck und die Maßnahmen, die gefördert werden sollen,
5. der als Zuwendungsempfänger in Betracht kommende Personenkreis,
6. die Voraussetzungen, die beim Zuwendungsempfänger erfüllt sein müssen, um die Zuwendung bewilligen zu können,
7. die Zuwendungsart, die Finanzierungsart, die Form der Zuwendung und die in Betracht kommenden Leistungen,
8. Einzelheiten zur Antragsstellung (z.B. Termine, fachliche Beteiligung anderer Stellen, Antragsunterlagen),
9. die Regelungen zur Bewilligung der Bundesmittel an die Zuwendungsempfänger, und zwar
a. die Art und Höhe der Zuwendung sowie Herkunft der Mittel (Bundesmittel),
b. der Zuwendungszweck,
c. die Finanzierungsart und die in Betracht kommenden Leistungen,
d. der Bewilligungszeitraum,
e. die Zahlungsmodalitäten,
f. der Umfang der Mitteilungspflichten.


Anlage
(Trägerorganisation)


Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie
11019 Berlin



Zustimmung zum Beleihungsbescheid


[bookmark: T_Referat1][bookmark: T_Akz_BMBF][bookmark: T_FKZ1]Hiermit wird der Erhalt Ihres Bescheides vom __________ 
Geschäftszeichen: ____________________
am ___________ bestätigt und dem Inhalt des Bescheides zugestimmt.

Auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird verzichtet.




____________________, den ___________




	
(Rechtsverbindliche Unterschrift)
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Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
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